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RS OGH 1953/9/17 3Ob503/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1953

Norm

ABGB §799

ABGB §1282

Rechtssatz

Der Erbschaftskäufer tritt an Stelle des Veräußerers in die Abhandlung ein und kann, wenn der Veräußerer die

Erbserklärung noch nicht abgegeben hat, diese im eigenen Namen abgeben.

Entscheidungstexte

3 Ob 503/53
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